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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §200 Abs1;

1. BAO § 200 heute

2. BAO § 200 gültig ab 20.07.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 108/2022

3. BAO § 200 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 14/2013

4. BAO § 200 gültig von 01.01.1986 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 557/1985

Rechtssatz

Gemäß § 200 Abs. 1 BAO kann die Abgabenbehörde die Abgaben vorläu;g festsetzen, wenn die Abgabep=icht nach

den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens zwar noch ungewiss, aber wahrscheinlich oder wenn der Umfang der

Abgabep=icht ungewiss ist. Die Ungewissheit iSd § 200 BAO ist eine solche im Tatsachenbereich, welche im

Ermittlungsverfahren noch nicht beseitigbar ist (vgl. Ellinger/Iro/Kramer/Sutter/Urtz, BAO3 § 200 Anm. 2 f). Die

Ungewissheit, wie eine Rechtsfrage letztlich von den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts im Verfahren gelöst werden

wird, rechtfertigt eine bloß vorläu;ge Bescheiderlassung durch das Finanzamt demnach nicht (vgl. das hg. Erkenntnis

vom 28. Oktober 1993, 93/14/0123).Gemäß Paragraph 200, Absatz eins, BAO kann die Abgabenbehörde die Abgaben

vorläu;g festsetzen, wenn die Abgabep=icht nach den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens zwar noch ungewiss,

aber wahrscheinlich oder wenn der Umfang der Abgabep=icht ungewiss ist. Die Ungewissheit iSd Paragraph 200, BAO

ist eine solche im Tatsachenbereich, welche im Ermittlungsverfahren noch nicht beseitigbar ist vergleiche

Ellinger/Iro/Kramer/Sutter/Urtz, BAO3 Paragraph 200, Anmerkung 2 f). Die Ungewissheit, wie eine Rechtsfrage letztlich

von den Gerichtshöfen des öDentlichen Rechts im Verfahren gelöst werden wird, rechtfertigt eine bloß vorläu;ge

Bescheiderlassung durch das Finanzamt demnach nicht vergleiche das hg. Erkenntnis vom 28. Oktober 1993,

93/14/0123).
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